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I.  Die Rechtsentwicklung seit der Schuldrechtsreform 

     1. Unterschiedliche Einschätzungen im Schrifttum 

     2. Die anfangs überschätzte Bedeutung der „arbeits- 

         rechtlichen Besonderheiten“ (§ 310 Abs. 4 S. 2 BGB) 

     3. Kontinuität in wichtigen Bereichen 

     4. Eröffnung bzw. Bestätigung von Gestaltungsspiel- 

         räumen 

         a) Zurücknahme der Kontrollintensität bei Individual- 

             vereinbarungen 

         b) (weiterhin) Kontrollfreiheit auf der Grundlage des  

             § 307 Abs. 3 BGB 

         c) Anerkennungen von Flexibilisierungsklauseln 

      5. Verschärfung der Anforderungen 

         a) Verschärfte Transparenzanforderungen 

         b) Verschärfungen auf der Rechtsfolgenseite 

         c) Sonstige punktuelle Verschärfungen 
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II.  Fehlentwicklungen in der Rechtsprechung 

     1. Hypertrophe Transparenzanforderungen 

     2. Mitunter allerdings auch zu laxe Transparenz- 

         anforderungen 

     3. Problematischer Umgang mit der Auslegung von AGB 

         a) Missachtung des Vorrangs der Auslegung vor Trans- 

             parenzkontrolle 

         b) Auslegung anstelle offener Inhaltskontrolle 

     4. Keine Inhaltskontrolle vertraglicher Mehrurlaubs- 

         regelungen 

     5. Scheinbegründungen 

         a) Aufgabe der Rechtsprechung zur „negativen  

             betrieblichen Übung“ 

         b) Aufgabe der Rechtsprechung zur Wirkung von  

             Bezugnahmeklauseln 
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III. Offene Fragen  

     1. Schicksal der einseitigen Leistungsbestimmungsrechte 

         (§ 315 BGB) 

     2. Konkretisierung der Widerrufsgründe 

     3. Direktionsrechtserweiternde Klauseln 

     4. Freistellungsklauseln 

     5. Zwingender Charakter der Grundsätze der privile- 

         gierten Arbeitnehmerhaftung? 

     6. Vertrauensschutz bei Altverträgen 

     7. Betriebsvereinbarungsoffene Ausgestaltung 

     8. Ausgleichsquittungen 

     9. Ausschlussfristen im Hinblick auf § 3 Satz 1 MiLoG 

IV. Gesamtbilanz 


